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Neunte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die Erteilung von Rheinschifferpatenten 

Vom 10. Februar 1971 

Auf Grund des § 3 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes über 
die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Bin­
nenschiffahrt vom 15. Februar 1956 (Bundesgesetz­
blatt -II S. 317), zuletzt geändert durch Artikel 25 
des Kostenermächtigungs-Anderungsgesetzes vom 
23. Juni 1970 (Bundesgesetzbl. I S. 805), wird ver­
ordnet: 

Artikel 1 

Nach § 9 der Verordnung über die Erteilung von 
Rheinschifferpatenten vom 15. Juni 1956 (Bundes­
gesetzbl. II S. 716) - Anlage 1 zur Verordnung zur 
Einführung der Verordnung über die Erteilung von 
Rheinschifferpatenten vom 15. Juni 1956 (Bundes­
gesetzbl. II S. 714) -, zuletzt geändert durch die 
Verordnung vom 28. Juli 1969 (Bundesgesetzbl. II 
S. 1460), wird folgender § 9 a eingefügt: 

,,§ 9a 

Feststellung der körperlichen Eignung 
der In_haber eines Rheinschifferpatents 

zum Führen eines Fahrzeugs 

1. Bestehen Zweifel an der körperlichen Eignung 
eines Inhabers eines Rheinschifferpatents, kann die 

Bonn, den lO. Februar 1971 

zuständige Behörde jederzeit die Erneuerung des 
Eignungsnachweises nach § 4 Buchstabe b verlan­
gen. 

Die Kosten dieses Nach weises hat der Inhaber 
eines Patents nur dann selbst zu tragen, wenn sich 
die Vermutung der genannten Behörde als begrün­
det erweist. 

2. Der-Inhaber eines Rheinschifferpatents hat bin­
nen drei Monaten nach Vollendung des 65. Lebens­
jahres und weiterhin alle drei Jahre den Eignungs­
nac;hweis nach § 4 Buchstabe b zu erneuern. 

Die Erneuerung des Eignungsnachweises ist in das 
Patent einzutragen." 

Artikel 2 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten 
Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundes­
gesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 11 des Gesetzes 
über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der 
Binnenschiffahrt auch im Land Berlin. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am 1. April 1971 in Kraft. 

Der Bundesminister für Verkehr 
Georg Leber 
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Bekanntmachung 
über Enteignung~n für Zwecke der Deutschen Bundesbahn 

Vom 4. Februar 1971 

Die Bundesregierung hat mit Wirkung vom 22. Ja-
nuar)971 folgenden Beschluß gefaßt: 

Nach § 37 Satz 2 des Bundesbahngesetzes vom 
13. Dezember 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 955), zu­
letzt geändert durch das Vierte Gesetz zur Ände­
rung des Gesetzes über das Bundesverfassungs­
gericht vom 21. Dezember 1970 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1765), wird für das Bauvorhaben der Deutschen 
Bundesbahn 

„Bau einer 110 kV-Bahnstromleitung von Messei 
nach Frankfurt/Main-Oberrad und eines Unter­
werks in Frankfurt/Main-Oberrad" 

die Enteignung für zulässig erklärt. 

Bonn, den 4. Februar 1971 
E 1 -Av (DB) - 331 Bb 70 

Der Bundesminister für Verkehr 
Georg Leber 
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Bekanntmachung 
der Verfahrensordnung für die Abgabe von Sondervoten 

gemäß § 30 Abs. 2 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht 

Vom 9. Februar 1971 

Das Plenum des Bundesverfassungsgerichts hat am 
27. Januar 1971 die nachfolgende Verfahrensordnung 
für die Abgabe von Sondervoten gemäß § 30 Abs. 2 
des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht 
vom 12. März 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 243), zuletzt 
geändert durch das Vierte Änderungsgesetz vom 
21. Dezember 1970 (Bundesgesetzbl. I S. 1765), be­
schlossen. 

Karlsruhe, den 9. Februar 1971 

Der Präsident 
d e s B u n d e s ve r f a s s u n g s g e r i c h t s 

Dr. Gebhard Müller 

Verfahrensordnung 
für die Abgabe von Sondervoten gemäß § 30 Abs. 2 des Gesetzes 

über das Bundesverfassungsgericht 
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1. Das Sondervotum, in dem ein Richter seine in 
der Beratung vertretene abweichende Meinung 
zu der Entscheidung oder deren Begründung 
niederlegt, muß binnen drei Wochen nach Unter­
zeichnung der Entscheidung dem Vorsitzenden 
des Senats vorliegen. Der Senat kann diese Frist 
verlängern. 

2. Wer beabsichtigt, ein Sondervotum abzugeben, 
legt nach Möglichkeit den wesentlichen Inhalt 
seiner in der Beratung vertretenen abweichenden 
Auffassung dem Senat in der Zeit zwischen der 
Abstimmung und der Unterzeichnung der Ent­
scheidung schriftlich vor. 

4. Wird das Sondervotum zu einer Entscheidung 
abgegeben, die verkündet wird, so gibt der Vor­
sitzende in dem Verkündungstermin bekannt, daß 
in der Sache ein Sondervotum vorliegt, und 
nennt den Namen des dissentierenden Richters. 
Im Anschluß daran kann der dissentierende Rich­
ter den wesentlichen Inhalt der abweichenden 
Meinung bekanntgeben. 

3. Die Entscheidung ist auch von dem dissentieren­
den Richter zu unterzeichnen. 

Das Sondervotum ist von dem dissentierenden 
Richter allein zu unterzeichnen. 

Das Sondervotum wird den Verfahrensbeteiligten 
und allen sonstigen Stellen, denen die Entschei­
dung zugestellt oder mitgeteilt wird, in der 
gleichen Weise bekanntgemacht. 

5. Das Sondervotum ist in der Sammlung der Ent­
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts im 
Anschluß an die Entscheidung mit dem Namen 
des Richters zu veröffentlichen. 
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setzung der Prämien, die den Abschöpfungen für Getreide und 
Malz hinzugefügt werden 30. 1. 71 L 24/3 

29. 1. 71 Verordnung (EWG) Nr. 191/71 der Kommission zur Änderung 
der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berich-

L 24/5 tigung 30. 1. 71 

29. 1. 71 Verordnung (EWG) Nr. 192/71 der Kommission über die Fest-
setzung der Abschöpfungen bei der Einfuhr von Weißzucker 

30. 1. 71 L 24/6 und Rohzucker 

29. 1. 71 Verordnung (EWG) Nr. 193/71 der Kommission zur Festsetzung 
L24/7 des Betrages der Beihilfe für Olsaaten 30. 1. 71 
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Einbanddecken 1970 

Teil 1: 6,- DM (2 Einbanddecken) einschl. Porto und Verpackung 

Teil II: 6,- DM (2 Einbanddecken) einschl. Porto und Verpackung 

In diesem Betrag sind 5,5 0/o Mehrwertsteuer enthalten. 

Die Titelblätter und die zeitliche übersieht für Teil I lagen der 
Nr. 10/71 und für Teil II der Nr. 2/71 bei. 

Ausführung: Halbleinen, Rücken mit Goldschrift, wie in den 
vergangenen Jahren. 

Lieferung erfolgt gegen Voreinsendung des erforderlichen Be­
trages auf Postscheckkonto „Bundesgesetzblatt" .Köln 3 99 oder 
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